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1 Rahmen

1.1 Zweck der Leistungsvereinbarung

Diesg Leistungsvereinbarung regelt die Beziehungen zwischen der Auftraggeberin und
der kispex.

Die A_uftraggeberin übertrÈigt mit dieser Leistungsvereinbarung die spitalexterne Pflege
von Kindern in der Gemeinde Bubikon an die kispex, soweit diese nicht durch die orfli-
che Spitex übernommen werden kann,

1.2 Gesetzliche Grundlagen

Die folgenden Verordnungen und Gesetze bilden die Grundlage dieser Leistungsver-
einbarung:

. Krankenversicherungsgesetz KVG vom 18.3.1994

o Verordnung über die Krankenversicherung KW vom 27.6.1gg5
. Krankenpflege-Leistungsverordnung vom 2g.g.1gg5

. Gesundheitsgesetz Kanton Zürich, $ 5g, Abs. 1 vom 4,11J962

. Bundesgesetz uber die lnvalidenversicherung IVG vom 19.6.1959

. Bundesgesetz uber den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG
vom 6.10.2000

Die vorliegende Leistungsvereinbarung regelt die Details, welche nicht in den obge-
nannten gesetzlichen Grund lagen festgehalten sind.

Konzeptionelle Einbettung

¡ Statuten Verein kispex Kinder-spitex Kanton Zurich in der aktuell gültigen Form

' Branchenleitbild der Schweizer Non-Profit-SPITEX des Spitex Verband Schweíz
vom Mai 1999

. Qualitätsmanual des spitex Verband schweiz vom Mai 2000

' Finanzmanual des spitex Verband schweiz vom oktober 2002
¡ Fachliche Einsatzkriterien der kispex Kinder-Spitex Kt. ZH vom Oktober 2001

' Bericht Fachevaluation der Kinderspitex Kt. ZH, E. Conte/L. Durrer-Britschgi vom
2.2.2005, Abs. 3 e

. Hygienerichtlinien der Zentralstelle spitex zurich vom Juli 2003
¡ Leistungsrahmen 

!.ur _die kispex vom 28.1.2005 (Erstellt in Anlehnung an den Leis-
tungsrahmen für die spitex vom 17.9.1997 - spitexverband Kt. Zuriðtl
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2 Ziele und Leistungen der kispex

2.1 Ziele

Die kispex-Dienstleistun gen

verfügt unter Wahrung des Datenschutzes über eine verbindliche Patienten-
Dokumentation.

Ausffihrf icher Erklärung: http://vywwnursing.uiow_?.edr-l/centqrs/cncce/nic/nicove-lyÍÊrwhtm

o ermöglichen es den Kindern, in der ihnen vertrauten Umgebung und in ihrer Fami-
lie zu verbleiben, solange es für alle Beteiligten zumutbaiist;

. tragen wesentlich zum Erhalt der Handlungsfähigkeit der Eltern von kranken Kin-
dern und zum Erhalt der Lebensquarität deibetroffenen Familien bei;

. unterstützen und entlasten die pflegenden Eltern;

' vermeiden und/oder verkürzen den Aufenthalt der Kinder in stationären Einrichtun-
gen.

klä¡t ab, in welchem Umfang die Unterstützung und Entlastung der pflegenden El-
tern zu erbringen ist;

verfügt über statistische und finanzielle Angaben sowie betriebswirtschaftliche
Kennzahlen betreffend der Leistungen;

Die kispex

a

a

a

2,2 Generelle Aufgaben und Leistungen der kispex

Die Leistungen werden anhand von NIC (Nursing lnterventions Calssification)1 er-
bracht. kispex erbringt 160 von 181 in Betracht falleñde Leistungen, davon 27 nie allei-
ne sondern nur im Zusammenhang mit anderen Leistungen.

kispex erbringt ausschliesslich pflegeleistungen.

kispex fördert, unterstutzt und ermöglicht mit ihren Dienstleistungen das Wohnen und
Leben zu Hause für Kinder bis zu ihrer Volljråhrigkeit, die der Hitþ Pflege, Behandlung,
Begleitung und Betreuung bedürfen, und géwahÍeistet die Beratung dei Eltern.

fis.pex sorgt fur einen reibungslosen Übergang von der Spital- zur Heimpflege und ar-
beitet eng mit Eltern, lnstitutionen und Sþitatern zusammen. Dadurch èrméglicht die
lj.tp"* eine ganzheitliche Pflege von schwer kranken, sterbenden und beñinderten
Kindern im Kanton Zürich,

kispex [ibernimmt technikintensive Pflegesituationen bis zur,,Hospital at Home,'-pflege,

Die Dienstleistungen erfolgen an allen Wochentågen. Die kispex leistet auch Nachtein-
sätze und bei Bedarf einen 24-std.-Telefonbereitslhaftsdiensi

kispex arbeitet aktiv bei der Gesundheitsförderung mit.
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kispex setzt die verfugbaren personellen und finanziellen Ressourcen so ein, dass sie
das bestmögliche Resultat zu günstigen Kosten für die Allgemeinheit zu erreichen
vermag' Sie beriicksichtigt dabei sowohl das Wohl des Kindes wie auch die Arbeits-
grundsätze bzw. Qualitätsmerkmale der kispex.

2.3 Zielgruppen der kispex

Anspruch auf kispex-Dienstleistungen haben alle Kinder von 0 bis 18 Jahren mit
Wohnsitz im Kanton Zürich, bei welchen ein nachweisbarer Bedarf festgestellt wurde
Die kispex-Dienstleistungen stehen insbesondere zur Verfügung für:

o behinderte, kranke, verunfallte, rekonvaleszente Kinder, (z B. Kinder mit Stoff-
wechselerkrankungen, mit Schwierigkeiten im Zusammenhâng mit der Atmung, mit
kardiologischen_und onkologischen Krankheitsbildern, immuñologischen ode-r hä-
matologischen Problemen);

o Kinder mit Status nach chirurgischen Eingriffen;

e Kinder mit verschiedensten Formen der cerebralen Parese und/oder der Wahr-
nehmungsstörung;

o Müttern und Vätern in Situationen der Überlastung infolge Erkrankung ihrer Kinder;
r Sterbende Kinder und deren Familienangehörige.

3 Dienstleistungsangebot

Das Dienstleistungsangebot der kispex orientiert sich an der Krankenkassen-
leistungsverordnung (KLVAT! 7) und am Leistungskatalog nach NIC (Nursing lnterven-
tions Classification) gemäss Ergebnis der Fache-valuatioñ Kinderspitèx Kt. Ztrrich vom
2.2.2005.

3.1 Beitrag an die Aktivitäten des täglichen Lebens

Die kis-pex-Dienstlejstungen bilden einen Beitrag an die Aktivitäten des täglichen Le-
bens. Das sind Lebensaktivitäten, die jedes K¡id altersentsprechend normalerweise
selbst ausführt oder Aktivitäten, bei denen seine Eltern dafür sorgen, d"r, sie ausge-
führt werden.

3.2 Grundbedarf

lm Rahmen der Aktivitäten des täglichen Lèbgns konzentrieren sich die kispex-
Dienstleistungen auf die Erbringung dér vom Arzt úerordneten t-eisiunjen.

3.3 Rehabilitationsmaßnahmen

Durch Anleitung, Aktivierung und gezielte Rehabilitationsmassnahmen unterstützen die
kispex-Dienstleistungen die-Kindei altersentsprechend, so dass diese iÀre Lebensakti-

X[Xfi#:iiil[;tJt*'jns.elbständis 
und/odei mit unterstutäns ir,i"irá'irienanjeÀð-
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3.4 Beratung in Gesundheitsfragen

lu 9.! kispex'Dienstleistungen gehört die Beratung der Eltern in Gesundheitsfragen
im Rahmen der KLV (2.8. die klientenbezogene Berãtung zur Unfallverhütung, grnãn-
rung usw.

4 Grenzen der Leistungen

Die Pflege von Kindern zu Hause ist nicht (mehr) möglich bzw. eine andere Betreu-
ungs- oder Pflegeform ist angezeigt, wenn

. medizinisch-technische Hilfsmittel benötigt werden, die zu Hause nicht einsetzbar
sind;

. die Situation des Kindes eine ständige Präsenz von kispex-Personal über längere
Zeit erforderlich machen würde;

. das soziale Netz des Klienten für die erforderliche Betreuung zu Hause nicht aus-
reicht;

. sich die Situation des Kindes so verändert, dass künftig eine Hilfe von aussen in
sehr kurzer Zeit verfügbar sein muss (Notfall);

. der Einsatz dem kispex-Personal aus gesundheiflichen und/oder psychischen
Gründen nicht (mehr) zugemutet werden kann;

' die Bedingungen für eine qualitativ vertretbare Hilfe und Pflege zu Hause nicht
(mehr) gegeben sind;

' das Kind oder dessen gesetzlicher Vertreter die notwendigen Pflege- und Betreu-
ungsmassnahmen wiederholt und trotz ausdrücklicher Vorwarnung verweigern.

' die Kosten der kispex-Dienstleistungen im Vergleich zu andern lnstitutionen nicht
mehr vertretbar sind;

. eine unzureichende ärztliche unterstützung vor ort besteht;
r ein oder mehrere der folgenden Aussagen zutreffen: täglich neue Verordnungen,

tägliches Umplanen, schwieriger überblick, mehrmals täõlich Rückmeldungen éind
notwendig, kurzfristige Organisation von zusätzlichen Eiñsätzen, viele Kurãinfusio-
nen, schwierige Schmeztherapie.

5 Aufgaben der kispex

5.1 Organisation

5.1.1 Personal

Die kispex stellt das für die Pflege und Betreuung der Kinder gemäss Ziffer 4 ent-
sprechende, fachlich und sozial kompetente Persoñal ein. Sie erñroglictrt dem perso-
nal und der Leitung die betrieblich angemessene und notwenOige Fðrt- und Weiterbil-
dung.

5.1.2 Gemeinsame Anlaufstelle
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Für kispex-Dienstleistungen besteht eine zentrale Anlaufstelle mit klar definierten Zei-
ten der telefonischen Erreichbarkeit. Die Anlaufstelle ist zu bestimmten Zeiten
persönlich besetzt,

5.1.3 Beantwortung von Anfragen

Anfragen betreffend kispex-Dienstleistungen werden innerhalb von 24 Stunden be-
antwortet. Die Dringlichkeit der Anfragen wird geklärt.

Die Anfragen werden mit dem vorgeschriebenen schriftlichen Bedarfsabklärungsfor-
mular bearbeitet.

5.1.4

5.1.5

Bedarfsgerechte Leistun gserbrin gun g

Ausgehend von der Bedarfsklärung werden die notwendigen kispex-Diens¡eistungen
aufgrund einer ärztlichen Verordnung und dem Bedarf entéprechend erbracht.

Zeitliche Verfügbarkeit / Piket

Normalbetteb: Bei planbaren Einsätzen ist die kispex in der Lage, ihre Diensileistun-
gen an 7 Tagen und Nächten der Woche während 24 Stuñden sicherzustellen,
abhËingig vom abgeklärten Bedarf (bei Bedarf wird ein 24-Stunden-pikett-
Telefond ienst org anisiert).

Damit sind kein Schichtbetrieb rund um die Uhr und kein Notfalldienst vor Ort ge-
meint.

5.2 Ausbildung

Die kispex stellt nach Möglichkeit Ausbildungsplätze für Lernende zur Verfügung und
unterstützt deren Zielerreichung in der Ausbildung aktiv.

5.3 Arbeitsgrundsätze

5.3.1 Zusammenarbeit kispex - Spitex Bubikon

D_ie Spitex Bubíkon wird bei Anmeldung eines neuen Klienten durch die kispex über
die voraussichtlich zu erbringenden Dieñstleistungen vor Einsatzbeginn ínfori¡iert. Es
wird gemeinsam entschieden, wer die Diensileistuìgen erbringt.

5.3.2 Zusammenarbeit mit Angehörigen

Die kispex-Mitarbeiter pflegen eine enge Zusammenarbeit mit den Angehörigen bzw.
dem Umfeld der betreuten Kinder und 

-beziehen 
diese so weit wie mogìicn ¡n-oie Hitte

und Pflege des Kindes mit ein.

5.3.3 Zusammenarbeit mit andern Fachdiensten

Um die Zielsetzungen fachlich kompetent, wirksam und wirtschafflich zu erreichen,' arbeitet die kispex mit den zuständigen Arzten, den Therapeuten, dén Heilpädago-
gen, den stationären Einrichtungen, den Hebammen, der Mütter- / Väterbäratuñg,
weiteren Fachdiensten, andern Spitex-Organisationen und Sozialstellen zusammen.
Wichtigster Kooperationspartner dêr kispei ist das Kinderspital Ztirictr.

5.3.4 Qualitätssicherung
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6 Pflichten der Auftraggeberin

6.1 Beiträge

Die Auftraggeberin entschädigt die kispex gemäss Zifter 7 dieser Vereinbarung.

6.2 Unterstützung

Die Auftraggeberin unterstützt im Rahmen ihrer Möglichkeiten die kispex bei der Erfül-
lung der Leistungsziele. Sie übernimmt insbesondeie Funktionen der politischen lnter-
essensvertretung.

7 Finanzierung

7.1 Einnahmen der kispex

Die Einnahmen der kispex setzen sich zusammen aus:

¡ Erträgen aus der verrechnung der Diensileistungen (pflegetaxen usw.);
. Beiträgen des Kantons;

. Beiträgen der StadlGemeinden;

r freiwilligen Beitrågen von Dritten an die kispex (spenden, Legate usw.);
(Beiträge.des Bundes gemäss Artikel 101 bis AHVG1o können keine beantragt werden,
da ausschlíesslich Kinder gepflegt werden.

Wetldie Pflegesituationen der kispex die Anstellung von fast ausschliesslich Personal
mit Diplom Niveau ll oder höheren Berufsabschlusãen erfordern, gelten eigene euali-
tätsstandards, denen die Vorgaben des Spitex Verbandes Schweiz und de1 Kranken-
versicherungsgesetzes z_u Grunde liegen, Die kispex betreibt die Qualitätssicherung
aktiv und überprüfbar (2.8. an Hand CLRS critical incident Reporting System).

Tarife

Fur.die Abgeltung von kispex-Leistungen zu Lasten der Invalidenversicherung gilt der
iT Ônt qlq Izum Spitexvertrag tom to.g.t998 (abgeschlossen zwischen deñr-Spitex
Verbãnd Kanton Zürich und dem Verband Zürcher K-rankenversichererjtestóeiöglåiã:rif. ''---e-

f-9¡.01e gemäss Krankenpflege-Leistungsverordnung Art. 7 KLV erbrachten kassen-
pflichtigen kispex-l eistungen gilt der im Anhang I íum Spitexvertrag vom 10.3.19gg
(abgeschlossen zwischen dem Spitex Verband i(anton zui¡cn und dðm Verband Zür-
cher Krankenversicherer) festgelegte Tarif.

Beitrag der Auftraggeberin

Die. Beiträge der Auftraggeberin werden der kispex anhand der Anzahl verrechneter
und ausgewiesener Stunden ausgerichtet.

7.2

7.3

6.12,2007/klspex/sb
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Der Kostensatz wird. von kispex, ausgehend von den aktuellen Budgetzahlen anhand
der Vollkosten je Dienstleistungsstunde der kispex berechnet unoiicñiàiiicn nacn
dem jeweils aktuellen Finanzkráftindex der Aufträggeberin. kispex teilt der Auftragge-
berin den definitiven Kostensatz für das entsprechéñde Jahr im 4. euartal des vofiã¡-
res mit. Ohne schriftlichen Widerspruch innèrt 30 Tagen gilt der akiuelle Kostensatz
von der Auftraggeberin als akzeptiert.

Die G-emeinde hat jederzeit die Möglichkeit, bei einem längeren Pflegefall Abklårungen
betreffend Forlbestand..der.Pflegesituation zu verlangen.bie kispei váipriicrrtet sicrr,
für dje Abkläirungen nötige Auskünfte unter Wahrung ãer ärzflichen Scrrwäitàpflicht zu
erteilen.

7.4 Auszahlung der Leistungen derAuftraggeberin

Die Auszahlung der Beitraige der Auftraggeberin erfolgt gestutzt auf die Rechnung der
kispex quartalsweise mit einer Zahlungsirbt von 30 Tagen.

B Kontrolle

8.1 Jahresziele / Jahresbericht

Die. kispex erstellt einen Jahresbericht (inkl. Bilanz und Erfolgsrechnung) und legt je-
weils für das kommende Jahr die betrieblichen Jahresziele unðdas Budgä fest.

Die kispex stelltder f.Yftragggberin die Jahresziele, den Jahresbericht und das Budget
zur Einsicht zu. Detailliertere Unterlagen können bei der kispex von der nuftraggebà-rin
eingesehen werden.

8.2 Rechnungsprüfung

Die Rechnungsleg.ung der kispex wird durch eine unabhängige externe Revisionsstelle
geprüft' Der Revisionsbericht wird der Auftraggeberin auf Véitangen vorgelegt,

I Zusammenarbe¡t

9.1 Partnerschafflichkeit

Beide Seiten - Auftraggeberin und kispex - verstehen sich als partnerinnen, die einegemeinsame Aufgabe zu lösen haben.

9.2 Unternehmerische Freiheit

Neben dem Kerngeschäft kann kispex weitere Dienstleistungen erbringen, sofern diese
ausserhalb der Finanzierung durclr die öffentliche Hand abgérechnet r,üerden.

9.3 Wirtschaftlichkeit

P,.u $:q"* verpflichtet sich, die ihr von der Auftraggeberin zur Verfügung gestellten Mit-tel effizient, wirtschaftlich und im Sinne dieser VeièinOarung zu verwenden,
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10 Dauer der Vereinbarung

Die vorliegende Vereinbarung tritt mit Wirkung per 1. Januar 2008 in Kraft. Sie kann
von jeder Partei mittels eingeschriebenem Briéf'und unter Einhaltung einer Frist von 3
Monaten jeweils auf Ende eines Kalenderjahres gekündigt werde-n. Sié dauert bis
längstens 31. Dezember 2011.

11 Weitere Bestimmungen

11.1 Änderungen

Während der Ve.reinbarungsdauer können die Parteien im gegenseitigen Einverneh-
men und in schriftlicher Form jederzeit Anderungen an der võdiégendeñ vereinbáruÁg
vornehmen

lnsbesondere bei Vorliegen wesentlicher und diese Vereinbarung beeinflussender Ent-
scheide im Zusammenhang mit den Vertragsverhandlungen zwiéchen der Santée Su-
isse und dem schweizerischen Spiteweiband nehmðn die parteien sofort Ver-
handlungen auf und passen diese Vereinbarung den geänderten Bestimmungen an.

Zürich, a"n /!. "þZunJU 
lotl8608 Bubikon

Gemeinde Bubikon

Gemeindepräsident

Bruno Franceschini

Gemei

Ueli Schmid

den 05.12.2007

Verein kispex Kinder-spitex Kanton Zürich

Präsidentin

I

:

rea Daeniker

Geschäftsleitung

2
Eva Gerber

6.12,2007 lklspex/sb
10/10


